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D.   Festsetzungen durch Text

1.0   Die Ortsgestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Einfriedungssatzung und die Baumschutzverordnung der Ge-
        meinde Seeshaupt in der jeweilig geltenden Fassung sind Bestandteil dieses Bebauungsplans.

2.0    Maß der baulichen Nutzung, Abstandsflächen, Höhenlage

2.1    Die festgesetzten Grundflächen (130 qm bzw. 150 qm) im Planbereich A können nur insofern ausgenutzt werden, 
         dass eine max. Grundflächenzahl von 0,15 nicht überschritten wird (ohne Flächen gem. § 19 (4) BauNVO). 

         Die festgesetzten Grundflächen (115 qm bzw. 130 qm) im Planbereich B können nur insofern ausgenutzt werden,
         dass eine max. Grundflächenzahl von 0,10 nicht überschritten wird (ohne Flächen gem. § 19 (4) BauNVO). 

         Beispiel: Planbereich A; Fl.Nr. 565/2: Grundstücksfläche  Bestand: 527 qm; festgesetzt hier: max. 130 qm bei 
         WH 6,50 m und max. 150 qm bei WH 5,0 m; maßgeblich ist hier die GRZ von 0,15: 562 qm x 0,15 = 84 qm bei 
         WH 6,50 m; Bestand GR: 64 qm)

2.2   Die Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten.

2.3   Höhenlage der Gebäude:  Die  OK FFB Erdgeschoss darf max. 0,50 m über Straßenniveau liegen.

3.0   Festlegung der Mindestgröße der Baugrundstücke und der max. Anzahl der Wohnungen

3.1   MIndestgrundstücksgrößen Planbereich A:
        Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt im Planbereich A  800 qm. Grundstücks (-teil) flächen, die 
        nicht als Bauland festgelegt sind gem. Ziff. A.1.3, werden nicht angerechnet.
        Abweichend davon sind für die nachfolgenden Fl.Nrn. geringere Mindestgrößen zulässig (Bestandsschutz):
        Fl.Nr. 565/2:            527 qm
        Fl.Nr. 565/3:            682 qm
        Fl.Nr. 564:               685 qm

3.2   MIndestgrundstücksgrößen Planbereich B:
        Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt im Planbereich B  900 qm. Grundstücks (-teil) flächen, die 
        nicht als Bauland festgelegt sind gem. Ziff. A.1.3, werden nicht angerechnet.
        Abweichend davon sind für die nachfolgenden Fl.Nrn. geringere Mindestgrößen zulässig (Bestandsschutz):
        Fl.Nr. 600/1:            797 qm
        Fl.Nr. 600/3:            732 qm

3.3. Festlegung der Anzahl der Wohnungen:  Die Anzahl der max. zulässigen Wohnungen (Wo) wird wie folgt ermittelt:  
       Planbereich A:
       Pro vollendeter 800 qm Grundstücksfläche ist 1 Wohnung zulässig.
       Auf den Grundstücken Fl.Nr. 565/2, 565/3 und 564 ist abweichend davon je 1 Wohnung zulässig (Bestandsschutz).
       (Beispiel:   814 qm Grundstücksfläche: 814 qm/ 800 qm/Wo = 1,02 Wo; zulässig max. 1 Wo

3.4. Festlegung der Anzahl der Wohnungen:  Die Anzahl der max. zulässigen Wohnungen (Wo) wird wie folgt ermittelt:  
       Planbereich B:
       Pro vollendeter 900 qm Grundstücksfläche ist 1 Wohnung zulässig.
       Auf den Grundstücken Fl.Nr. 565/2, 565/3 und 564 ist abweichend davon je 1 Wohnung zulässig, auf Fl.Nr. 607 sind 
       2 Wohnungen zulässig (Bestandsschutz).
       (Beispiel:  1.760 qm Grundstücksfläche: 1.760 qm/ 900 qm/Wo = 1,95 Wo; zulässig max. 1 Wo
                          

4.0    Bauliche Gestaltung

4.1   Bei zweigeschossigen Gebäuden ist über dem 2. Vollgeschoss außer konstruktiven Fußpfetten kein Kniestock 
        und kein Dachausbau zulässig. 
        
4.2   Die Giebelwände der Gebäude dürfen eine max. Breite von 11,0 m nicht überschreiten. 

4.3   Anbauten sind als verglaste, erdgeschossige Wintergärten mit max. 3,50 m Wandhöhe in Holz- und Metall-
        konstruktionen auf der Gartenseite bis zu einer Tiefe von max. 2,50 m über die Baugrenzen hinaus auf eine 
        max. Breite von 3,50 m je Wohnhaus zulässig.

5.0   Stellplätze und Garagen

5.1   Stellplätze und Garagen sind nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde zu errichten; die Anzahl darf jedoch die
        bauordnungsrechtlich erforderliche Anzahl nicht überschreiten.
        Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der Bauflächen zulässig, jedoch nicht in den Flächen gem. Ziff.
        A.7.1,  A.7.2,  A.7.3 und  A.7.4.

6.0   Festsetzungen zur Grünordnung und Ökologie

6.1   Geschnittene Hecken sind unzulässig. Bei der Bepflanzung sind nur heimische standorttypische Gehölze zulässig.

6.2   Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Stellplätze und Zufahrtsflächen sind wasserdurchlässig 
        herzustellen. Unverschmutztes Regenwasser ist an Ort und Stelle zu versickern, zu speichern und für die 
        Gartenbewässerung zu verwenden.
        Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen, 
        Rasengitterstein etc.) oder mit versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen.
 
6.3   Tiefgaragen sind unzulässig.   

7.0   Einfriedungen und Gärten

7.1   Einfriedungen sind nur sockellos auf Flurstücken zulässig, auf denen genehmigter Baubestand vorhanden ist.         
        Grünflächen können mit Weidezäunen abgezäunt werden.

7.2    Entlang der öffentlichen Erschließungsstraße sind nur ca. 1,0 m hohe Holzzäune aus senkrechten Holz-
         latten oder sog. Hanicheln, jeweils sockellos, zulässig. Stützmauern sind unzulässig.  

8.0   Mülltonnen, Kabelverteilerschränke, Wohnwägen und Lagerbehälter 
         
        Das Abstellen von Wohnwägen und Booten im Freien sowie die Aufstellung oberirdischer Behälter für Gas, Öl 
        und dgl. ist unzulässig. (Im übrigen siehe auch Ortsgestaltungssatzung!)

9.0    Sichtdreiecke Staatsstraße

9.1    Sichtdreiecke
         Die Sichtdreiecke sind von jeder Sichtbehinderung zwischen 0,80 m Höhe und 2,50 m Höhe freizuhalten. 
         Ebenso gelten die o.a. Sichtflächen für die privaten Zufahrten (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG i.V.m. § 1 Abs. 5 
         Nr. 8 BauGB, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RAS-K).  
         Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtdreiecke dürfen außer Zäunen neue Hochbauten 
         nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen 
         u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich 
         mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeige-
         freie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe 
         überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumbepflanungen im Bereich der Sicht-
         dreiecke sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.   

9.2    Einzelzufahrten
         Das von der Bebauungsplanänderung betroffene Gebiet schließt den Bereich der Ortsdurchfahrt St 2064 ein. 
         Soweit Zufahrten direkt von dort erfolgen, müssen diese so gestaltet werden, dass ein Vorwärtseinfahren in die
         Staatsstraße möglich ist. Daher ist auf den Grundstücken eine ausreichende Wendemöglichkeit vorzusehen. 
         Die Zufahrten sind ausreichend zu befestigen. Die Eckausrundungen der Zufahrten sind so auszubilden, dass 
         sie mit einem Pkw ungehindert befahrbar sind. Zudem ist in der Zufahrt mindestens ein Stauraum von 5,0 m 
         ohne Tor vorzusehen, so dass die Staatsstraße zügig verlassen werden kann. 
         Der Straße und ihren Nebenanlagen dürfen keine Abwässer sowie Dach- und Niederschlagswässer aus den 
         Grundstücken zugeführt werden (Art. 19 BayStrWG unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
         Verkehrs i.V. m. den Zufahrtsrichtlinien). 

10.0  Landschaftsschutzgebiet "Ufergebiet am Starnberger See"
         Die Anforderungen der LSG-Verordnung vom 21. 02.1985 einschließlich der 2 Änderungen (§§ 1 - 9) sind zu 
         beachten (Anlage zum Bebauungsplan).       

11.0  Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen 
         Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird bestimmt, dass zur Sicherung der Zweck-
         bestimmung des Gebietes insbesondere für den Fremdenverkehr die Begründung oder Teilung von Wohneigen-
         tum oder Teileigentum (§ 1 Wohnungseigentumsgesetz - WEG), eines Dauerwohnrechtes oder eines Dauer-
         nutzungsrechtes (§ 31 WEG) einer Genehmigung nach § 22 BauGB bedarf.

12.0  Ordnungswidrigkeiten
         Nach  § 213 BauGB kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den zu erhaltenden 
         Baumbestand beseitigt oder beschädigt.
         Nach Artikel 79 BayBO kann mit fünfhunderttausend Euro Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
         fahrlässig gegen die örtlichen Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO zuwider handelt. 

13.0  Alter Bebauungsplan "Seeshaupt Süd I"

13.1  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans wird der Bebauungsplan "Seeshaupt-Süd I" i.d.F. vom 30.03.1993, 
         in Kraft  getreten durch Bekanntmachung am 27.12.1993, aufgehoben.

13.2  Für den Fall, dass dieser neue Bebauungsplan "Seeshaupt-Süd I" nichtig sein sollte, tritt der früher geltende
         Bebauungsplan "Seeshaupt-Süd I" i.d.F. vom 30.03.1993 erneut in Kraft.

Die Gemeinde Seeshaupt erlässt aufgrund §§ 1a, 9 und 13a Baugesetzbuch (BauGB), der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (BauNVO), der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90),  der Bayer. Bauordnung (BayBO) - und Art. 23 der Gemeinde- 
ordnung für den Freistaat Bayern - GO - jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen 
vom Architekturbüro R. Reiser, München und Landschaftsarchitekt Ch. Goslich, Diessen gefertigten 
("einfachen")Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB mit integriertem Grünordnungsplan "Seeshaupt - Süd I" als

                                                 Satzung

A.     Festsetzungen durch Planzeichen

1.0   Geltungsbereich und Abgrenzungen 

1.1                                      Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

1.2                                      Bauland gem. Ziff. 1.1.3 PlanzVO

1.3                                      Abgrenzung unterschiedlicher Planteile, hier: Abgrenzung der Planbereiche A und B

1.4                                      Planbereich A: max. zulässig sind die gem. Nutzungsschablone eingetragenen Werte, wobei 
                                           aber eine Grundflächenzahl von 0,15 nicht überschritten werden dar.

1.5                                      Planbereich B: Eine Bebauung ist nur auf dem gem. ZIff. 1.2 festgesetzten Bauland zulässig 
                                           mit den dort gem. Nutzungsschablone eingetragenen Werte, wobei aber eine Grundflächenzahl 
                                           von 0,10 nicht überschritten werden dar.

2.0    Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen und Bauweise

2.1                                      maximal zulässige Grundfläche pro Bauraum, hier 130 qm; Ziff. D.2.1 ist immer einzuhalten!

                                           max. zulässige Grundfläche aufgrund Bestandsschutz, hier: 170 qm

2.2                                      nur Einzelhäuser zulässig

2.3                                      Baugrenze

2.4                                      max. zulässige Wandhöhe, hier 6,50 m; die Wandhöhe wird gemessen von Oberkante der  
                                           jeweiligen Erschließungsstraße zum Schnittpunkt von Außenwand - Dachhaut. 

3.0    Verkehrsfläche

3.1                                      Straßenbegrenzungslinie

3.2                                      öffentliche Straßenverkehrsfläche 

3.3                                      Geh- und Radweg öffentlich

3.4                                      private Verkehrsfläche, mit Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Miteigen-
                                           tümer; nur wasserdurchlässige Beläge zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

4.0   Gestaltung (Art. 81 BayBO)

4.1                                      Satteldach für alle Haupt- und Nebengebäude; abweichend nach Art. 63 BayBO sind Walm- oder 
                                           Krüppelwalm- oder Pultdächer zulässig, sofern sie sich gestalterisch einfügen. 

4.2                                      flache Dachneigung unter 30 °;  steile Dachneigung, ab 30 - 40°

5.0    Grün- und Freiflächen

5.1                                      private Grünfläche gem.  § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Zweck: Gestaltungsgrün zur Gestaltung
                                           des  Orts- und Landschaftsbildes im LSG-Gebiet  

5.2                                      Fläche für die Landwirtschaft (= Grünränder der historischen Kulturlandschaft Schechenfilz)
                                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB); 
                                           Doppelfestsetzung mit dem Ziel gem. Ziff. A.5.4
                                           
5.3                                      Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
                                           Nutzung: gärtnerische Nutzung zulässig, möglichst naturnah
                                
5.4                                      Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

                                           von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.5                                      zu erhaltende landschaftsprägende Feuchtlebensräume, soweit sie nicht als 13 d Flächen
                                          (BayNatschG)  ohnehin naturschutzrechtlich geschützt sind 

5.6                                     zu erhaltende Bäume und Gehölze

5.7                                     zu beseitigende geschnittene Hecken und Baumreihen im Übergangsbereich zwischen 
                                          Kulturlandschaft und Siedlung

8.0    Immissionsschutz

8.1                                      Grundrissorientierung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, hier: Verkehrslärm
                                           Übergeordnete Räumlichkeiten (Kinder-, Schlaf- und Wohnzimmer) sind so zu errichten, dass 
                                           sie mindestens ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster auf der dem Lärm abgewandten 
                                           Seite des Gebäudes besitzen, oder durch einen vorgelagerten, vom Raum abtrennbaren 
                                           Wintergarten o.ä. belüftet werden können 
                                           Hinweis:  Bei WA sich ergebender Bereich, in dem Lärmschutzmaßnahmen im Bauge-
                                           nehmigungsverfahren festzulegen sind!
                                           

9.0    Sonstige Festsetzungen
                                    
9.1                                      Sichtdreieck 70 x 5 m

9.2                                      Wasserflächen

Verfahrensvermerke

1.     Der Gemeinderat Seeshaupt hat in der Sitzung am  16.12.2008 die Aufstellung des Bebauungsplans im verein-
        fachten Verfahren und nach § 13a BauGB beschlossen. 
        
2.     Der Entwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom  12.03.2010  wurde mit Begründung gem.  § 13a in 
        Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2010  bis 25.05.2010  öffentlich ausgelegt. 
        
        Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom  26.04.2010  gem. § 13 Abs. 2
        Nr. 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

3.     Der Entwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom  30.11.2010  wurde mit Begründung gem. § 13a in 
        Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom .........2010  bis ..........2011  erneut öffentlich ausgelegt. 
        
        Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom  ........2010  gem. § 13 Abs. 2
        Nr. 3 BauGB erneut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

4.     Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom  ............2011  den Bebauungsplan gem. § 10 
        Abs. 1 BauGB in der Fassung vom  ............2011  als Satzung beschlossen. 

5.      Ausfertigung der Satzung

          ..................................................... den  .....................................
                       Gemeinde
      
   
       .............................................                 ..............................................................
                         (Siegel)                                    Bernwieser, Erster Bürgermeister

6.      Der Bebauungsplan wurde am  .................. gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

         Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, 
         sowie Abs.4 und § 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen, ebenso auf § 47 VWGO.

         Der Bebauungsplan einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der  
         Gemeinde Seeshaupt zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt Auskunft erteilt. 

  ..........................................  den  ..................................................
             Gemeinde
     
 
..........................................            .............................................................
               (Siegel)                               Bernwieser, Erster Bürgermeister

7.    Baugrund, Wasserwirtschaftliche Hinweise  und Versickerung von Regenwasser
       Bei Errichtung neuer Gebäude müssen von den Grundeigentümern / Bauherrn eigenverantwortlich die not-
       wendigen Maßnahmen bei Gründung neuer Gebäude etc.durchgeführt werden. Soweit Keller errichtet werden,  
       wird empfohlen, diese wasserdicht auszuführen (Grund- und Hangschichtwasser).

       Das von den Dachflächen abfließende Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu ver-
       sickern (Versickerungsschächte oder -mulden), soll zur Gartenbewässerung gespeichert und verwendet 
       werden, oder kann an den gemeindlichen Tagwasserkanal angeschlossen werden. Vorrangig ist die 
       Versickerungsmöglichkeit bei jedem Einzelvorhaben zu prüfen.

       Auf Straßen anfallendes Wasser soll möglichst breitflächig an Ort und Stelle versickert werden. Die Anforderungen 
       an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von Niederschlagswasser sind der Niederschlagswasserfreistellungs-
       verordnung –NWFreiV- und den zugehörigen technischen Regeln –TRENGW- zu entnehmen.

8.    Die zu erhaltenden Gehölze sind während Baumaßnahmen entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu 
       schützen (DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen). 
       Der Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume (Bereich der Kronentraufe) ist zum Schutz gegen mechanische 
       Schäden während der Baumaßnahme mit einem Bauzaun einzuzäunen.

9.    Energieeinsparung
       Dem Einsatz von Sonnenkollektoren und Wärmepumpen soll Vorschub geleistet werden. 
       Sinnvoll sind größere Fensterflächen nach Süden und Südwesten; nach Norden und Nordosten möglichst 
       kleine Fensterflächen und hier auch höhere Dämmung der Außenwände.        
       Für die Hauptgebäude soll durch geeignete Maßnahmen ein Niedrigenergiestandard erreicht werden. In 
       diesem Zusammenhang soll dahingehend informiert werden, dass der maximale Heizenergiebedarf von 
       50 kWh pro qm Wohnfläche im Jahr nicht überschritten wird. 

10.  Die Kabelverteilungsschränke werden vorderfrontbündig in die Einfriedungen der Grundstücke eingebaut.

11.  Von Seiten des abwehrenden Brandschutzes ist für die Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. Der 
       Zugang, sowie die Zufahrt für die Feuerwehren, ist nach DIN 14 090, bzw. nach den Richtlinien „Flächen 
       für die Feuerwehren auf Grundstücken“ zu berücksichtigen.

12.  Unterbauung einer Hochspannungsleitung: Bauvorhaben innerhalb des Schutzstreifens der Hochspannungs-
       leitung bedürfen der Zustimmung des Leitungsträgers. Aus Brandschutzgründen ist gem. VDE 0132/ 2 79 
       mindestens ein Abstand von 7,50 m vom nächstliegenden Gebäudeteil zum Leiterseil unter der Berücksichtigung 
       von max. Durchhang und Ausschwingungen einzuhalten. 

13.  Im Bereich des Singerbaches ist durch eine evtl. Brückenverklausung und / Verlandungen eine potentielle 
       Überschwemmungsgefahr vorhanden. Überschwemmungsgebiete entlang des Gewässers sind als natürliche 
       Rückhalteflächen zu erhalten (vgl. § 77 WHG). 
       Bei hohen Seewasserständen können bei tiefer liegenden Grudnstücken Probleme auftreten (Rückstau).

14.   Bauaufsichtliches Verfahren: Im Geltungsbereich dieses einfachen Bebauungsplans gem. § 30 Abs. 3 BauGB  
        ist generell ein übliches Baugenehmigungsverfahren durchzuführen. 
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B.   Nachrichtliche Übernahmen durch Planzeichen und Text

1.                                        Landschaftsschutzgebiet "Ufergebiet am Starnberger See"  
                                           lt. Art. 10 Bayer. Naturschutzgesetz

2.                                        Biotop gem. Biotopkartierung des Landkreises Weilheim; 
                                           Teilflächen Schutzgebiet nach Art. 13 d BayNatschG

3.                                        Naturschutzgebiet NSG Osterseen
                                           Schutzgebiet nach Art. 7 BayNatschG

4.                                        Landschaftsbestandteil
                                           Schutzgebiet nach Art. 12 BayNatschG

5.                                        Natura 2000 Gebiete
                                           Schutzgebiet nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie

6.                                        Bauverbotszone lt. Fernstraßengesetz, hier: 20 m beidseits des Fahrbahnrandes

C.   Hinweise durch Planzeichen 

1.                                        Grundstücksgrenzen bestehend

2.                                        Fl.Nr., z.B. 605

3.                                        Trafostation  bestehend

4.                                        Bestehende Hauptgebäude                 

5.                                        Bestehende Nebengebäude  

6.                                        abzubrechende Gebäude              

7.                                        vorhandene Bäume und Gehölzstrukturen 

8.                                        Entwässerungsgraben (Element der Kulturlandschaft)

9.                                        aufzuhebende Grundstücksgrenze 

10.                                      bestehende öffentliche Fußwege (mit Bedeutung für Naherholung und Fremdenverkehr)

11.                                      geplante Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet "LSG 368.01 - Ufergebiet am 
                                           Starnberger See" (Gesamtfläche: ca. 17.508 qm = 1,75 ha)

12.                                      Waldflächen

13.                                      landschaftsprägendes Siedlungsgrün vorwiegend bestehend aus Arten der natürlichen 
                                           Vegetation des Schechenfilzes (Alnus incana - Grau-Erle, Betula pendula - Sandbirke, 
                                           Fraxinus excelsior - Esche, Picea abies - Fichte, Quercus robur - Stiel-Eiche)

14.                                      Hochstpannungsfreileitung mit Schutzzone;
                                           

E.    Hinweise durch Text

1      Für die Bemessung der statisch beanspruchten Bauteile der Gebäude ist die Schneelast gemäß DIN 1055, 
       Schneelastzone II maßgeblich.  

2.    Sämtliche Gebäude sind vor Bezug an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. 
       Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug im Trennsystem an die zentrale Abwasseranlage anzuschließen. 

3.    Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen 
       werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV).

4.    Sollten bei den Aushubarbeiten optische organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf 
       eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen 
       (Mitteilungspflicht gem. Art 2 BayBodSchG).

5.    Bodendenkmäler: Die archäologische Denkmalpflege macht darauf aufmerksam, dass Bodendenkmäler, die bei 
       der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen und dem 
       Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Weilheim-
       Schongau  unverzüglich bekannt gemacht werden müssen. 

6.    Landwirtschaftliche Emissionen
       Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke haben landwirtschaftliche Emissionen (Lärm-, Geruchs- und 
       Staubeinwirkungen), die durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung auftreten, unentgeltlich zu dulden und 
       hinzunehmen. Besonders wird darauf hingewiesen, dass gerade während der Erntearbeit Lärmbeeinträchtigungen
       für die Anwohner sowie die Erwerber / Besitzer / Bebauer auch nach 22.00 Uhr entstehen können und zu dulden 
       sind. Ggf. ist auch landwirtschaftlicher Verkehrslärm schon vor 6.00 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche 
       Futterholen, zu dulden. Die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen darf nicht behindert werden. 
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